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Der Erzbischof von München und Freising

172.	Ordnung für die diözesane Ausbildung von 
Priestern in der Erzdiözese München und Freising 
(Ausbildungsordnung Priester)

Ordnung für die diözesane Ausbildung von Priestern 
in der Erzdiözese München und Freising

(Ausbildungsordnung Priester)

Präambel

Die diözesane Ausbildung der Priester in der Erzdiözese München und Freising 
richtet sich nach den Vorgaben der jeweils geltenden Ratio Fundamentalis Insti­
tutionis Sacerdotalis der Kongregation für den Klerus, der jeweils geltenden von 
der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung für die Priester­
bildung in Deutschland sowie den Vorgaben dieser Ordnung. 

§ 1 
Ziel der Ausbildung

Ziel der Ausbildung ist die Entwicklung einer priesterlichen Identität, die sich in 
den Dimensionen der menschlichen, der theologischen, der geistlichen und der 
berufspraktischen Reife eines Kandidaten zeigt. Die Priesterkandidaten wer­
den in der Entwicklung ihrer personalen, sozialen, theologisch-spirituellen und 
berufspraktischen Kompetenzen in diesen Dimensionen wahrgenommen und 
gefördert und so auf ihren priesterlichen Dienst vorbereitet. 

§ 2 
Ausbildungsleitung

(1)	 Die Leitung der diözesanen Ausbildung obliegt dem Leiter des Erzbischöf­
lichen Priesterseminars (Regens). 

(2)	 Der Regens ist insbesondere verantwortlich für die Konzeption und die 
Durchführung der Ausbildung, für den Erlass einer Seminarordnung, für 
Auskünfte über Ausbildung und Anforderungen, für die Vorbereitung der 
Annahme/Ablehnung von Bewerbungen, für die Leitung des Priestersemi­
nars und die konkrete Durchführung der Ausbildung, für die Beurteilung 
der Eignung als Priester sowie für die Zusammenarbeit und den Kontakt 
mit dem Erzbischof und den verschiedenen Dienststellen des Ordinariats, 
mit den Hochschulen sowie mit anderen Einrichtungen zur Priesterausbil­
dung.
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§ 3 
Bewerbung

(1)	 Die Interessenten für die Ausbildung zum Priester bewerben sich in der 
Regel vor Beginn des Studiums im Priesterseminar um die Annahme als 
Priesterkandidat. Diese ist mit der Aufnahme ins Priesterseminar verbun­
den. Auch eine spätere Bewerbung und Annahme ist möglich. 

(2)	 Die bei der Bewerbung vorzulegenden Unterlagen sind in der Seminarord­
nung festgelegt. 

§ 4 
Zulassung zur Ausbildung

(1)	 Die für den Dienst als Priester notwendigen personalen und religiös-kirch­
lichen Voraussetzungen gemäß dem kanonischen Recht müssen zu Be­
ginn und während der Ausbildung in erforderlichem Umfang gegeben sein.

(2)	 Über die Zulassung zur Ausbildung entscheidet der Erzbischof. Der Re­
gens bereitet die Entscheidung vor, prüft die Zulassungsvoraussetzungen 
und führt ein persönliches Gespräch. 

(3)	 Die Annahme bzw. Ablehnung wird dem Interessenten in Textform mitge­
teilt.

§ 5 
Studium

(1)	 Das Theologiestudium findet in der Regel an der Katholisch-Theologi­
schen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München statt und 
wird mit dem Magister Theologiae abgeschlossen. Über Sonderregelun­
gen, zum Beispiel das Studium an einer päpstlichen Hochschule in Rom, 
entscheidet der Regens. 

(2)	 Priesterkandidaten auf dem dritten Bildungsweg studieren am überdiö­
zesanen Seminar St. Lambert in Lantershofen und erwerben dort einen 
kirchlichen Abschluss als Voraussetzung für die Priesterweihe. 

(3)	 Der jeweils aktuelle Studiennachweis (z. B. Immatrikulationsbescheini­
gung, Zeugnis) ist zeitnah dem Priesterseminar zu übermitteln.

§ 6 
Diözesane Ausbildungsmaßnahmen

Die einzelnen Schritte und Elemente der Ausbildung und insbesondere die ver­
pflichtenden und die freiwilligen Praktika sind in der Seminarordnung des Pries­
terseminars St. Johannes der Täufer geregelt. Die Seminarordnung wird vom 
Regens des Priesterseminars erlassen und von ihm mit den Erfordernissen der 
Ausbildungssituation fortgeschrieben.
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§ 7 
Ausscheiden und Entlassung aus der Ausbildung

(1)	 Sind die Ziele der Ausbildung aufgrund von mangelnder Ausbildungswil­
ligkeit oder Ausbildungsfähigkeit oder aufgrund der Lebensführung eines 
Kandidaten nicht erreichbar, so entlässt ihn der Erzbischof aus der Ausbil­
dung. Dies wird dem Kandidaten in Textform mitgeteilt. 

(2)	 Will ein Kandidat auf eigenen Wunsch aus der Ausbildung ausscheiden, 
so teilt er dies in Textform dem Regens mit. Diese Erklärung bedarf nicht 
der Annahme.

§ 8 
Abschluss der ersten Bildungsphase

(1)	 Die erste Bildungsphase schließt mit der Ersten Dienstprüfung (siehe § 8 
(2)), mit dem Abschluss der verpflichtenden Ausbildungsmaßnahmen  
(siehe § 6) und einer Beurteilung durch den Regens ab. 

(2)	 Als Erste Dienstprüfung ist der erfolgreiche Abschluss des wissenschaft­
lichen theologischen Abschlussexamens (Magister Theol. bzw. Dipl. Theol.) 
bzw. der kirchliche Abschluss des dritten Bildungsweges anerkannt. 

(3)	 Am Ende der Ausbildung erfolgt hinsichtlich der Eignung als Priester eine 
Beurteilung durch den Regens. Als eine Grundlage hierfür dient der Kom­
petenzkanon für den Pastoralen Dienst in der Erzdiözese. 

(4)	 Der erfolgreiche Abschluss der ersten Bildungsphase ist für die Aufnahme 
in die zweite Bildungsphase, d.h. den Pastoralkurs (Pastoralseminar) und 
die Berufseinführung vorausgesetzt. 

§ 9  
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. November 2017 in Kraft.

Diese Ordnung wird hiermit ausgefertigt. Sie ist im Amtsblatt für das Erzbistum 
München und Freising zu promulgieren.

München, den 2. Oktober 2017

Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und Freising




